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Drucksache
der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick von Berlin
VIII. Wahlperiode Ausfertigung: 2

Ursprung: Antrag, DIE LINKE, SPD, Beitritt: CDU, B'90Grüne

Beschluss

Drs.Nr.: VIII/1218
 

Nr.: 0846/42/21

Datum Gremium Sitzung Beratungsstand Abstimmung
12.11.2020 BVV BVV/VIII/038 überwiesen
18.11.2020 UmNatGr UmNatGr/VIII/039 vertagt
25.11.2020 StaB StaB/VIII/052 vertagt
06.01.2021 StaB StaB/VIII/054 ohne Änderungen im Ausschuss beschlossen
27.01.2021 UmNatGr UmNatGr/VIII/041 vertagt
03.03.2021 UmNatGr UmNatGr/VIII/042 ohne Änderungen im Ausschuss beschlossen
25.03.2021 BVV BVV/VIII/042 mit Änderungen in der BVV beschlossen 50 / 0 / 1

Zugang und Nutzung des Borkenstrandes für wassersportliche Aktivitäten sichern

Die Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick von Berlin beschließt:

Das Bezirksamt wird ersucht, den Eigentümer des Grundstücks "Borkenstrand" am Ostufer des 
Müggelsees auf die beschränkte Entwicklungsmöglichkeit eben jenes Grundstücks im Hinblick 
auf das Naturschutzrecht und auf den baurechtlichen Außenbereich (§ 35) hinzuweisen.
Darüber hinaus wird das Bezirksamt ersucht, sich gegenüber dem Eigentümer für den 
Fortbestand einer Surf- und Segelschule und den Zugang zu den Steganlagen für 
wassersportliche Aktivitäten einzusetzen.
Weiterhin wird das Bezirksamt ersucht, zu prüfen, ob ein Zugang zu den Steganlagen der Surf- 
und Segelschule sowie die Aufstellung von Containern für Büro und Lager durch Verpachtung 
von bezirkseigenen Grundstücken möglich ist.

Peter  G r o o s
Bezirksverordnetenvorsteher

Berlin, den 25.03.2021


